
Voraussetzungen (Auswahl)
• Vorhaben wurde noch nicht begonnen
• Vorhaben befindet sich innerhalb der Region Annaberger Land
• Förderzuschuss übersteigt 5.000,- Euro
• bei baulichen Vorhaben: Antragsteller ist Eigentümer oder erbbau-

berechtigt
• vollständige gesicherte Vorfinanzierung

Was ist LEADER?
LEADER ist ein Förderprogramm der Europäischen Union und des 
Freistaates Sachsen zur finanziellen Unterstützung von Projektvor-
haben im ländlichen Raum.

Zur Umsetzung der Entwicklungsziele der Region Annaberger Land 
stehen bis 2020 rund 12 Mio. Euro zur Verfügung. Die themenabhän-
gigen Fördersätze bewegen sich zwischen 25% und 90%.

Ziele des Förderprogrammes
• Umnutzung leerstehender Gebäude zur wirtschaftlichen Nutzung 

oder Grundversorgung
• Umnutzung oder Wiedernutzung von vor 1946 erbauter leerstehen-

der ländlicher Bausubstanz zur eigenen Wohnung
• Sanierung der Außenhülle ortsbildprägender Gebäude
• Abriss leerstehender Bausubstanz
• Unterstützung zur Schaffung kleiner touristischer Angebote und 

Sehenswürdigkeiten
• Umnutzung leerstehender Bausubstanz zu touristischen Beherber-

gungseinrichtungen
• Qualitätsverbesserung bestehender Gastronomieeinrichtungen
• Erhalt und Weiterentwicklung von Kinderbetreuungsangeboten
• Weiterentwicklung medizinischer und pflegerischer Angebote
• Unterstützung bei Vermarktung und Vertrieb regionaler Produkte
• Erhalt und Weiterentwicklung der Natur- und Kulturlandschaft
• Erhalt und Entwicklung sozialer Netzwerke, der Vereinslandschaft 

und des bürgerschaftlichen Engagements
• Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit regionaler Aktivitäten und 

der Traditionspflege
• Projektmanagement sowie Erstellung von Konzepten

Beispiele erfolgreich umgesetzter Fördermaßnahmen

LEADER: Fördergelder 
für den ländlichen Raum



Zur Beratung des För-
derverfahrens und der 
Aufbereitung der An-
tragsunterlagen steht 
Ihnen das Regionalma-
nagement unterstüt-
zend zur Verfügung.

Der Verein Annaberger 
Land mit Sitz in Arns-
feld ist Träger des Re-
gionalmanagements 
und für das abgebilde-
te Gebiet zuständig.

Im Vorfeld können Sie 
sich unter www.an-
nabergerland.de über 
wichtige Hinweise zum LEADER-Programm informieren.

Regionalmanagement und Zuständigkeit

Ablauf Fördervorhaben
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Wer kann einen Antrag stellen?
Privatpersonen • kleine u. mittelständische Unternehmen • Vereine, 
Kirchgemeinden und gemeinnützige Einrichtungen • Kommunen

Verein zur Entwicklung der
Region Annaberger Land e.V.
Hauptstraße 91
09456 Mildenau OT Arnsfeld

Tel. 037343-88644
Fax: 037343-88645
info@annabergerland.de
www.annabergerland.de

Kontakt

Beispiele erfolgreich umgesetzter Fördermaßnahmen

Im Stadtbereich von Annaberg und Buchholz sind keine
investiven Vorhaben förderfähig!


